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RS OGH 2001/5/29 1Ob229/00h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.2001

Norm

EO §97

EO §111

Rechtssatz

Ein vom Verp0ichteten während aufrechter Zwangsverwaltung geschlossener Bestandvertrag ist nur relativ

unwirksam. Der Bestandnehmer des Verp0ichteten muss einem Bestandnehmer weichen, der sein Recht aus einem

während der Dauer der Zwangsverwaltung mit dem Zwangsverwalter geschlossenen Bestandvertrag ableiten kann.
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